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RS OGH 1991/11/20 1Ob617/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1991

Norm

ZPO §226 IIA2

ZPO §391 Abs3 C

ZPO §411 Abs1 D

Rechtssatz

Wendet der Beklagte mehrere zi7ernmäßig, bestimmte, den Klagsanspruch übersteigende Gegenforderungen

aufrechnungsweise ein, ist er zwar berechtigt, die Reihenfolge zu bestimmen, in der sie geprüft werden sollen, er ist

dazu aber nicht verpflichtet.
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